
 

 

 

 

Encavis AG - Ordentliche Hauptversammlung 8. Mai 2018 

GEGENANTRAG zu TOP 8 des Aktionärs Dr. Peter Blau 

8. Beschlussfassung über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von 

Options-/Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuld-

verschreibungen oder einer Kombination dieser Instrumente mit der Möglichkeit 

zum Ausschluss des Bezugsrechts und Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 

2018 sowie die entsprechende Satzungsänderung. 

 Ermächtigung zur Ausgabe von Options-/Wandelschuldverschreibungen, Ge-

nussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen:  

 Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag, Aktienzahl  

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 

7. Mai 2023 (einschließlich) einmalig oder mehrmals auf den Inhaber o-

der auf den Namen lautende Options-/Wandelschuldverschreibungen, 

Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinati-

onen dieser Instrumente) (nachfolgend zusammen auch „Schuldver-

schreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 300.000.000,00 

auszugeben und den Gläubigern (nachfolgend die „Inhaber“) der jeweili-

gen, unter sich gleichberechtigten Teilschuldverschreibungen, Options- 

bzw. Wandlungsrechte auf neue, auf den Inhaber lautende Aktien der Ge-

sellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von insgesamt bis 

zu EUR 19.000.000,00 nach näherer Maßgabe der Bedingungen der 

Schuldverschreibungen zu gewähren. 

 Währung, Ausgabe durch Gesellschaften, an denen die Gesellschaft mit 

Mehrheit beteiligt ist  

Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch unter Begrenzung 

auf den entsprechenden Euro-Gegenwert in der gesetzlichen Währung ei-

nes OECD-Landes begeben werden. Die Schuldverschreibungen können 

auch durch eine hundertprozentige unmittelbare oder mittelbare Beteili-

gungsgesellschaft der Gesellschaft ausgegeben werden; für diesen Fall 
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wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die 

Gesellschaft die Garantie für Schuldverschreibungen zu übernehmen und 

den Inhabern von Schuldverschreibungen Options- bzw. Wandlungsrechte 

auf neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft zu ge-

währen. 

 Bezugsrechtsgewährung, Bezugsrechtsausschluss 

Die Schuldverschreibungen sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

Sie können auch von einem Kreditinstitut oder einem Konsortium von 

Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Akti-

onären zum Bezug anzubieten. Kreditinstituten gleichgestellt sind nach § 

53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über 

das Kreditwesen tätige Unternehmen. Werden Schuldverschreibungen 

von einer hundertprozentigen mittelbaren oder unmittelbaren Beteili-

gungsgesellschaft ausgegeben, hat die Gesellschaft die Gewährung des 

gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre der Gesellschaft nach Maß-

gabe der vorstehenden Sätze sicherzustellen. Der Vorstand ist jedoch er-

mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht 

der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

- Für Spitzenbeträge; 

- wenn und soweit die Ausgabe der Schuldverschreibungen gegen Barein-

lage erfolgt und der Ausgabepreis ihren nach anerkannten finanzmathe-

matischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert zum Zeitpunkt 

der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht 

wesentlich unterschreitet und die so ausgegebenen Schuldverschreibun-

gen nur Umtausch- und/oder Optionsrechte auf Aktien von bis zu 10 % 

des Grundkapitals gewähren; auf den vorgenannten Höchstbetrag sind 

sämtliche Aktien anzurechnen, die unter Ausschluss des Bezugsrechts 

nach oder in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ab dem Zeitpunkt der Eintragung dieser Ermächtigung ausgegeben oder 

veräußert werden; 

- soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von bereits zuvor ausgege-

benen Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang gewähren 

zu können, wie es ihnen nach Ausübung eines Options- oder Wandlungs-

rechts bzw. nach Erfüllung einer Options- oder Wandlungspflicht als Akti-

onär zustehen würde; oder 

- soweit die Schuldverschreibungen in Zusammenhang mit dem Erwerb von 

Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen 

gegen Bar- und/oder Sachgegenleistungen ausgegeben werden. 

 Options- und Wandlungsrecht 
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Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder 

Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die 

den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden 

Bedingungen der Schuldverschreibung zum Bezug von neuen, auf den In-

haber lautenden Stückaktien der Gesellschaft berechtigen. Die Options-

bedingungen können vorsehen, dass der Optionspreis auch durch Über-

tragung von Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare Zu-

zahlung erfüllt werden kann. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der 

auf die je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, darf 

den Nennbetrag der Teilschuldverschreibungen nicht übersteigen.  

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die In-

haber das unentziehbare Recht, ihre Teilschuldverschreibungen gemäß 

den festgelegten Bedingungen der Schuldverschreibungen in neue, auf 

den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft umzutauschen. Das 

Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags oder 

des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags einer Teilschuld-

verschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der 

Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden. 

Es kann vorgesehen werden, dass das Umtauschverhältnis variabel ist 

und der Wandlungspreis innerhalb einer festzulegenden Bandbreite in Ab-

hängigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses während der Laufzeit o-

der während eines bestimmten Zeitraums innerhalb der Laufzeit festge-

setzt wird. Ferner können eine in bar zu leistende Zuzahlung und die Zu-

sammenlegung oder ein Ausgleich für nicht wandlungsfähige Spitzen fest-

gesetzt werden. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die je Teil-

schuldverschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, darf den Nennbetrag 

der Teilschuldverschreibungen nicht übersteigen. 

 Gewährung bestehender Aktien 

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können das Recht der Ge-

sellschaft vorsehen, im Falle der Wandlung bzw. Optionsausübung nicht 

neue Aktien zu gewähren, sondern deren Gegenwert in Geld zu zahlen. 

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können auch vorsehen, 

dass die Schuldverschreibungen nach Wahl der Gesellschaft statt in neue 

Aktien aus bedingtem Kapital in bereits existierende Aktien der Gesell-

schaft gewandelt werden können bzw. das Optionsrecht oder die Options-

pflicht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann. 

 Options- und Wandlungspflicht 
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Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können auch eine Wand-

lungs- oder Optionspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen 

Zeitpunkt (jeweils auch „Fälligkeit“) oder das Recht der Gesellschaft vor-

sehen, bei Fälligkeit der Schuldverschreibungen den Anleihegläubigern 

ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Aktien 

der Gesellschaft zu gewähren. In letztgenanntem Fall kann der Options- 

bzw. Wandlungspreis nach näherer Maßgabe der Options- bzw. Anleihebe-

dingungen dem Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft im XETRA-

Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktio-

nal vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse 

an mindestens fünf Börsenhandelstagen vor dem Tag der Ermittlung des 

Wandlungs- bzw. Optionspreises nach näherer Maßgabe der Emissions-

bedingungen entsprechen, auch wenn dieser unterhalb des in lit. gg) ge-

nannten Mindestbetrags liegt. § 9 Abs. 1 i.V.m. § 199 Abs. 2 AktG ist zu 

beachten. 

 Optionspreis, Wandlungspreis, wertwahrende Anpassung des Options- 

oder Wandlungspreises 

Der jeweils festzusetzende Options- oder Wandlungspreis für eine Stück-

aktie der Gesellschaft muss mit Ausnahme der Fälle, in denen eine Erset-

zungsbefugnis oder eine Wandlungspflicht vorgesehen ist (oben lit. ff )), 

mindestens 80 % des durchschnittlichen Schlussauktionspreises der Ak-

tien der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XE-

TRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an 

den zehn Börsentagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vor-

stand über die Begebung der Schuldverschreibungen betragen oder – für 

den Fall der Einräumung des Bezugsrechts – mindestens 80 % des durch-

schnittlichen Schlussauktionspreises der Aktien der Gesellschaft im XE-

TRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen 

funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) während der Tage, an denen 

die Bezugsrechte an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main gehandelt 

werden, mit Ausnahme der beiden letzten Börsentage des Bezugsrechts-

handels, entsprechen. Diese vorstehenden Vorgaben gelten auch im Fall 

eines variablen Umtauschverhältnisses bzw. Wandlungspreises. 

Soweit sich Bruchteile von neuen Aktien ergeben, kann vorgesehen wer-

den, dass diese Bruchteile nach Maßgabe der Bedingungen der Schuld-

verschreibungen, gegebenenfalls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Ak-

tien aufaddiert werden können. 
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Der Wandlungs- bzw. Optionspreis wird unbeschadet der § 9 Abs. 1 und 

§ 199 Abs. 2 AktG aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nach nä-

herer Bestimmung der Bedingungen der Schuldverschreibungen durch 

Zahlung eines entsprechenden Betrages in Geld bei Ausnutzung des 

Wandlungsrechts ermäßigt, wenn die Gesellschaft während der Wand-

lungs-oder Optionsfrist unter Einräumung des Bezugsrechts an ihre Aktio-

näre entweder das Grundkapital erhöht oder sonstige Wertpapiere begibt 

und den Inhabern von Schuldverschreibungen kein Bezugsrecht in dem 

Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- 

oder Optionsrechts zustehen würde. Statt einer Zahlung in bar bzw. einer 

Herabsetzung der Zuzahlung kann auch – soweit möglich –Wandlungs-

preis ermäßigt werden. Die Bedingungen können darüber hinaus für den 

Fall der Kapitalherabsetzung, sowie für sonstige Maßnahmen, die zu ei-

ner wirtschaftlichen Verwässerung der Options- bzw. Wandlungsrechte 

führen können, eine wertwahrende Anpassung der Wandlungs- bzw. Opti-

onsrechte vorsehen. 

 Verzinsung 

Die Verzinsung der Schuldverschreibungen kann variabel sein. Sie kann 

ferner von Gewinnkennzahlen der Gesellschaft und/oder des Konzerns 

(unter Einschluss des Bilanzgewinns oder der durch Gewinnverwendungs-

beschluss festgesetzten Dividende für Aktien der Gesellschaft) abhängig 

sein. In diesem Fall müssen die Schuldverschreibungen nicht mit einem 

Umtausch- und/oder Optionsrecht versehen werden. Es kann ferner eine 

Nachzahlung für in Vorjahren ausgefallene Leistungen vorgesehen wer-

den. 

 

 Ermächtigung zur Festlegung weiterer Einzelheiten  

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die wei-

teren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibun-

gen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Ver-

wässerungsschutzbestimmungen, Options- bzw. Wandlungszeitraum so-

wie den Options- und Wandlungspreis zu bestimmen bzw. im Einverneh-

men mit den Organen der die Schuldverschreibungen begebenden Betei-

ligungsgesellschaft der Gesellschaft festzulegen. 

 Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2018: 

Es wird ein neues Bedingtes Kapital 2018 geschaffen mit folgendem Inhalt: 
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Das Grundkapital ist um bis zu EUR 19.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 

19.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteili-

gen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapi-

tal 2018). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien bei 

Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Options- 

oder Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund dieses 

Ermächtigungsbeschlusses ausgegebenen Optionsschuld-, Wandelschuldver-

schreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen die „Schuldverschreibungen“). 

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der vorstehenden 

Ermächtigung jeweils festzulegenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die be-

dingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von 

Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder von einer hundertpro-

zentigen unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft der Gesell-

schaft aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses bis zum 7. Mai 2023 aus-

gegeben oder von der Gesellschaft garantiert werden, von ihren Options- oder 

Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung verpflich-

tet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen, oder, soweit die Gesellschaft 

ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen 

Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren, soweit nicht jeweils ein Bar-

ausgleich gewährt oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Soweit 

rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ge-

winnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG festlegen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-

zelheiten der Durchführung dieser bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, den neu zu fassenden § 4 Abs. 5 der Satzung 

entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme des bedingten Kapitals und 

nach Ablauf sämtlicher Options- bzw. Wandlungsfristen zu ändern sowie alle 

sonstigen damit in Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vor-

zunehmen, die nur die Fassung betreffen. 

 Satzungsänderung 

§ 4 Abs. 5 der Satzung lautet wie folgt: 

„Das Grundkapital ist um bis zu EUR 19.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 

19.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Be-

dingtes Kapital 2018). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durch-

geführt, wie  
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- die Inhaber von Wandlungsrechten oder Optionsrechten, die den von der 

Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren hundertprozenti-

gen Beteiligungsgesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses 

der Hauptversammlung vom 8. Mai 2018 bis zum 7. Mai 2023 auszuge-

benden Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, 

Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinati-

onen dieser Instrumente) (zusammen die „Schuldverschreibungen“) bei-

gefügt sind, von ihrem Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch ma-

chen oder  

- die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der von der Ge-

sellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren hundertprozenti-

gen Beteiligungsgesellschaften aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses 

der Hauptversammlung vom 8. Mai 2018 bis zum 7. Mai 2023 auszuge-

benden Schuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung oder Options-

ausübung erfüllen.  

Soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG festle-

gen.  

Der Vorstand ist auch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weite-

ren Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 

bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 

Fassung des § 4 Abs. 5 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung 

des bedingten Kapitals anzupassen.“  


